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BAGüS SGB XII 93-00 Münster, 19.03.2014 

 

Mitglieder-Info Nr.  13/2014 
Drittes Gesetz zur Änderung des Contergan-Stiftungs gesetzes  

Mitglieder-Info Nr. 21/2013 vom 16.07.2013  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bereits mit der o. g. Mitglieder-Info hatte ich Sie über die Änderung des Contergan-
Stiftungsgesetzes im Bundesgesetzblatt hingewiesen und darauf aufmerksam gemacht, dass 
in § 18 Abs. 2 Satz 1 des Contergan-Stiftungsgesetzes eine Regelung eingefügt wurde, die 
besagt, dass der Übergang der Unterhaltsansprüche der leistungsberechtigten Personen 
gegenüber ihrem Ehegatten, Lebenspartner, Kindern oder Eltern nach § 94 SGB XII eine 
unbillige Härte nach § 94 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB XII bedeutet und dass bei der Hilfe nach 
dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII der leistungsberechtigten Person und ihrem nicht 
getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartner die Aufbringung der Mittel aus dem 
Einkommen nicht zuzumuten ist und der Einsatz des Vermögens eine Härte darstellt. 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat die örtlichen 
und überörtlichen Träger mit dem als Anlage beigefügten Schreiben vom 04.02.2014 auf diese 
Neuregelung, die seit dem 01.08.2013 in Kraft ist, explizit hingewiesen und Hinweise der 
Conterganstiftung beigefügt, denen sich das BMFSFJ ausdrücklich anschließt. 

Ich bitte um Kenntnisnahme. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 
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